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 Veröffentlicht am 02.06.2006

Norm

ABGB §§891. 477. 1369. 1438. 820. 821. 863

MRG §2 Abs1

Rechtssatz

Im Zweifel haften die Vermieter für die Rückzahlung der Barkaution nach Beendigung des Bestandverhältnisses - im

Außenverhältnis - solidarisch. Für die Gesamtrechtsnachfolge im Eigentum der vermieteten Sache gilt das allgemeine

Zivilrecht.
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